
Teilnahmevereinbarung und Haftungsregelung  

für Motorboot-Coaching 
 

 
Zwischen 
Oguz Kaya „Der Motorboottrainer“ 
– nachfolgend „Coach“ – 
 
und 
[Name des Teilnehmers] 
– nachfolgend „Teilnehmer“ – 
 
1. Ziel des Coachings 
 
Das Coaching dient dazu, die Fähigkeiten des Teilnehmers im sicheren und souveränen Führen eines 
Motorbootes zu verbessern. 
Das Training erfolgt praxisnah auf dem vom Teilnehmer bereitgestellten Boot. 
 
 
2. Verantwortung als Bootsführer 
 
Der Teilnehmer bleibt während des gesamten Coachings verantwortlicher Bootsführer im Sinne der 
gesetzlichen Vorschriften. 
 
Er ist insbesondere verantwortlich für: 
 

 die sichere Führung des Bootes 
 

 die Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
 

 den betriebssicheren Zustand des Bootes einschließlich Ausrüstung 
 

Der Coach gibt ausschließlich Anleitungen und Empfehlungen und übernimmt zu keinem Zeitpunkt 
die Rolle des Bootsführers. 
 
 
3. Leistung und Verantwortung des Coaches 
 
Der Coach verpflichtet sich, das Coaching nach bestem Wissen und Gewissen sowie unter Beachtung 
der üblichen Sorgfalt durchzuführen. 
 
Er unterstützt den Teilnehmer mit fachlichen Hinweisen, ohne jedoch die tatsächliche Kontrolle über 
das Boot zu übernehmen. 
 
 
 



4. Haftung des Coaches 
 
Der Coach haftet unbeschränkt für Schäden: 

 aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
 

 die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen 

Bei einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
 
Im Übrigen ist die Haftung des Coaches – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 
 
 
5. Haftung des Teilnehmers 
 
Der Teilnehmer trägt die Verantwortung für alle Schäden, die im Zusammenhang mit dem Betrieb 
seines Bootes entstehen, sofern diese nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des 
Coaches verursacht wurden. 
 
Der Teilnehmer stellt den Coach von Ansprüchen Dritter frei, die aus der Nutzung des Bootes im 
Rahmen des Coachings entstehen, soweit diese nicht auf ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches 
Verhalten des Coaches zurückzuführen sind. 
 
 
6. Versicherung 
 
Der Teilnehmer bestätigt, dass für das eingesetzte Boot eine gültige Haftpflichtversicherung besteht, 
die auch Schäden im Rahmen eines Coachings abdeckt. 
 
 
7. Mitwirkung und Sicherheit 
 
Der Teilnehmer verpflichtet sich: 
 

 den sicherheitsrelevanten Anweisungen des Coaches Folge zu leisten 
 

 Risiken aktiv anzusprechen 
 

 das Coaching bei erkennbaren Gefahren unverzüglich zu unterbrechen 
 

Die Teilnahme erfolgt eigenverantwortlich. 
 
 

 

 



8. Gesundheitliche Voraussetzungen 
 
Der Teilnehmer bestätigt, körperlich und geistig in der Lage zu sein, ein Motorboot sicher zu führen. 
 
 
9. Schlussbestimmungen 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. 
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
Ort, Datum:    __________________________ 
 
Unterschrift Teilnehmer:  __________________________ 
 
Unterschrift Coach:   __________________________ 


